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VEREINBARUNGEN
	Herr/Frau
	     
	ist Studierende/r am Institut für Sozialpädagogik in


Stams und möchte in Ihrer Einrichtung ein Pflichtpraktikum unter folgenden Bedingungen absolvieren:

Rechtliche Grundlagen:

Der/Die PraktikantIn erhält kein Entgelt, da bei einem Pflichtpraktikum kein Arbeitsverhältnis sondern ein Volontariat vorliegt.

Der/Die PraktikantIn ist bei der Schulunfallversicherung versichert.

Inhalt des Praktikums:

Der/Die PraxisanleiterIn verpflichtet sich, die berufsbezogene und persönliche Kompetenz des/der PraktikantIn durch

· kontinuierliche Begleitung

· Klärung von Zielen und Praxisinhalten

· Hilfestellung bei der Verknüpfung von Theorie und Praxis

· Reflexion von ausbildungsrelevanten Vorkommnissen

zu fördern.

Praxisrückantwort:

Der/Die PraxisanleiterIn ist bereit, am Ende des Praktikums den zweiseitigen Fragebogen „Praxisrückantwort“ auszufüllen.
Vergütung für die Praxisbetreuung:
Als Aufwandsentschädigung wird eine „Praxisvergütung“ (Abgeltung nach BGBl. Nr. 325/1993) ausbezahlt, welche laut Rundschreiben 104/1993 des Bundesministeriums für Unterricht nur an den Praxisanleiter/die Praxisanleiterin persönlich überwiesen werden darf.

Dauer des Praktikums:
	Das Praktikum beginnt am  
	     
	und endet am
	     


Kontaktstelle:

Für weitere Fragen oder bei Unregelmäßigkeiten während des Praktikums stehen Ihnen gerne die Lehrenden für das Fach Heim- und Hortpraxis zur Verfügung.
	PraxisanleiterIn in der Einrichtung:
	     
	Tel:
	     


Für die Einrichtung:






Für die Direktion:
…………………………………………………..                           …………………………………………………..
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